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Der Begrıff „symphonla“ In der
russischen Geschichte

Im Vorwort der VO Kaiser Justinian 1mM Jahre 525 erlassenen No-
velle1 fanden sich Worte E symphonia (d YAUHE Harmonie) VO (seist-
ichkeit und Kaisertum, die einer außergewöhnlichen Bekanntheit
gebracht haben Geistlichkeit un! Kalisertum wurden in diesem Text als
Zzwel VO Gott erhaltene Gaben gedeutet, un 6S bürgerte sich eiıne Auf-
teilung ihrer Funktionen e1in. Die Geistlichkeit kümmert sich das
Göttliche, die kaiserliche Machrt das Menschliche. Bel gewissenhafter
Erfüllung ihrer Verpflichtungen durch die Mächte wurde eın „ZULES Fın-
vernehmen“ (symphonia) postuliert, dessen Bedingung 1MmM Einhalten der
geistlichen Regeln estand.

Der Text der Novelle legte die Richtlinien Zur Ernennung des Bi-
schofs fest, die Idee einer Funktionsteilung widersprach nıcht der
Tatsache, GCENS der Kailiser esetze verabschiedete, die die Kirche betra-
ten In den Novellen, die von Justinian erlassen wurden, sind bedeutsame
Reglementierungen der Richtlinien ZUÜT: Weihe den verschiedenen
kirchlichen Räangen enthalten, Vorschriften ber das Mönchtum, ber
das Vermögen jener, die kirchliche AÄAmter bekleideten, Regelungen ZUuUr

Kirchengerichtsbarkeit und andere. Bei weıtem nicht alle diese Verord-
NUNSCH wurden VO der Kirche übernommen.

Das Vorwort vABES Novelle fand als Kapitel in die Sammlung in

Kaiser Justinian (reg 527-565) 1eß das römische Recht 1M Codex Justinianus (abge-
schlossen 329 zusammenstellen, hinzu kamen bis 5373 verschiedene Ergänzungen. Diese
Sammlung, die selt dem Mittelalter die Bezeichnung „Corpus Iuris Civilis“ tragt, bildet
iıne der wesentlichen Grundlagen der europäischen Rechtsgeschichte. Die 1mM Folgenden
erwähnten Novellen beinhalten Verordnungen, dl€ nach dem Erscheinen der Sammlung
herausgegeben und dieser hinzugefügt wurden (Anm Redaktion).
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Kapiteln des Johannes 111 Scholastikos (565-577 Patriarch VO Kon-
stantinopel) Fıngang; der Sammlung 1n Kapiteln begegnet INan viel-
tach 1n den Sammlungen byzantinischer Rechtstexte. Eine Neuinter-
pretation erfuhren die Worte 1mM Jahrhundert 1n der VO  H Patriarch
Photios S6 herausgegebenen „Isagoge” („Einführung“) in der die
Wechselbeziehung der beiden Mächte mI1t dem KOörper und der Seele des
Menschen verglichen wurde, W as einem bedeutenden Anwachsen der
kirchlichen Autorität führte, indem ihr damit der tonangebende Platz
eingeraumt wurde.

Wie die byzantinische Geschichte ze1gt, erwıes sich die Autorität der
kirchlichenrechtlichen Bestimmungen als Hindernis für ernsthafte
Veränderungen der Kirchenstruktur. Fur die letzte Phase der Existenz
des Reichs konstatieren d16 Forscher eine Tendenz 7A8 Anwachsen
wohl der Raolle des Mönchtums 1mM Leben des Reichs als auch der Kirche
auf dem Gebiet des Rechts.

Im alten Russland W arlr die Wechselbeziehung 7zwischen fürstlicher und
kirchlicher Macht eine wesentlich andere. Einerseits befand sich die
kirchliche Urganisation, die 1n Russland durch tfürstlichen Betehl g-
regelt und durch eıne zentralisierte Zehntabgabe unterhalten wurde,
1n größerer materieller Abhängigkeitv Fursten. Andererseits wurde
der „russische“ Metropolit in Konstantinopel ern aBb: und WAar bis zZzu

13 Jahrhundert 1in der Regel eın Grieche Das verschaffte ıhm einen klar
definierten Status: Er W arlr nicht Untergebener elınes Fürsten, unterlag
nicht seinem Gericht, konnte nıcht hne das FEinverständnis ONnstan-
tinopels abgesetzt werden. Neit dem 13
Jahrhundert wechselten sich annn russ1ı- Bıs 2NSs Jahrhundert hinein War

sche un konstantinopolitanische Bi- Russland hirchlich unmittelbar “on

schöfe auf dem Metropolitenthron aAb Konstantinopel abhängig.
Die Stärkung der fürstlichen Macht

tührte mehr als einmal Versuchen, das selbstständige Recht Z Hr-
NENNUNG der Metropoliten erlangen. Die wichtige Hinwendung
ZText der Novelle erschien auch 1mM russischen Schritttum 1n NV-er.-
bindung mıiıt dem Kampf des Fürsten für das Recht auf einen eigenen
Schützling. Grofßfürst Michail Jaroslawitsch VO Iwer War nıcht gewillt,
den Metropoliten DPeter (Amtszeıit: 1308-1326), Schützling des galizi-



schen Fürsten, akzeptieren. Gegen Peter wurden Beschuldigungen
der Simonie& vorgebracht, un der Iwerer Mönch Akindin forderte den
Fuürsten auf, ber den Metropoliten Gericht halten, wobei sich auftf
das Kapitel der Sammlung 1in Kapiteln erief, indem den ach-
WeIls erbrachte, 4SS der Fürst auftf seinem Gebiet ber kaiserliche Macht
verfüge und für die Einhaltung der esetze dorge tıragen habe

Die Autokephalie der Moskauer Metropolie (1448), ihre Auto-
nomı1e 1n innerkirchlichen Belangen, un der Fall Konstantinopels
1453) veränderten die Beziehungen zwischen der fürstlichen und der
kirchlichen Macht 1in bedeutsamer Weise. Der Metropolit WAar 1b sotort
dem Gro{fis$fürsten unterworfen, die renzen der Metropolie verengten
sich erheblich, und die Funktion des Metropoliten begann vollständig
VO Willen des Moskauer Grofßfürsten abzuhängen. Seit dem nde des
15 Jahrhunderts wurde 1M Zusammenhang mı1t der Politik Iwans RBE
(1440-1505) das Thema „Schutz der kirchlichen Besitztumer“ aktuell. In
diesem ONtext wurde die )) symphonita der Mächte” Z AB verwendet,
der Staatsmacht die Idee einer Protektion der Kirche SOWIE den Verzicht
auf das Vorhaben, sich kirchliche Ländereien anzuelgnen, suggerl1e-
IC  = (senau verhält sich auch mıt der Idee der symphonita, W1e€e S1€E ın
der „Synodalen ntwort“ A4US dem Jahr 1503 un 1n den Sammlungen
VO anones des Metropoliten Danıil (Amtszeıt: 1522:1539) niederge-
legt worden Wa  $ Die Worte A4US der Novelle wurden 1ın das apokryphe
„Wort der 165 Väter die Beleidiger der Kirchen (SOftes- eingeglie-
dert, 1in welchem die Todesstrafe für ll die gefordert wird, die sich
Kirchenbesitz vergreifen, eingeschlossen den „ Iräger d€I' Krone“,
den Zaren.

ach Gründung des Moskauer Patriarchates (1589) und besonders
Z Zeit der Kirchenleitung durch Patriarch Filaret (Amtszeit: 1619-

FTA eine einz1gartıge Situation ein Der Patriarch W ar der leibliche
Vater des Zaren, W 4S einem erheblichen Bedeutungszuwachs der Pat-
riarchen führte. ber der Versuch Patriarch Nikons (Amtszeit: 1652-
1666), die Macht der Kirche höher als die des Zaren proklamieren,
misslang und endete mMI1t der Absetzung des Patriarchen. Im OrwWwort ZUuUr

Ausgabe des liturgischen Buches SIuzebnik 1mM Jahr 1656 zıtierte Patri-
arch Nikon vollständig den Text des Kapitels der „Sammlung 1n

auf der Verkauft VO geistlichen Ämtern:; 7A1 Hintergrund vgl Apg ’  - (Anm
Redaktion).



Kapiteln“ TARDR Rechtfertigung der Notwendigkeit liturgischer Reformen,
die VO der „gottweısen Zweiheit“ durchgeführt worden selen.

[Die Verurteilung Patriarch Nikons und die Aufhebung der Patriarchen-
macht SOWI1Ee die Einsetzung des Heiligen Synods eın halbes Jahrhundert
spater Zar DPeter dem Großen veränderten die Machtverhältnisse
erheblich. Im Manıitest ber die Einsetzung des Geistlichen Kollegs
41721 wurde die Erklärung dafür gegeben, eine Patriarchen-
macht unzulässig se1 Das eintache Volk annn darın nicht erkennen, WT

ber d1e öchste Macht 1m Land verfügt. Der Synod wurde einem Teil
des staatlichen Verwaltungssystems und hatte sich den Anordnungen
nicht 11UT des Zaren, sondern auch der durch iıh erNanıdetenN Beamten
der Ober-Prokuroren tügen. Die Sikularisation der kirchlichen und
klösterlichen Ländereien Zur Zeit Katharinas I1 (1764) ENIZOY der KAr-
che die ökonomische Selbstständigkeit. Entschlossen TrAT Erzbischof
Arsen1] die Siäkularisationun für die Wiederherstellung des Patrı-
archentums aut In seinen Katharina I1 adressierten Brieten oibt 6S

auch Hınweise auf das OrWOort ZUr ovelle Justinians, welches als
Begründung der Notwendigkeit eiıner Rückkehr der früheren Kiır-
chenstruktur dient. Fuür selinen Protest bezahlte Arsenij nıcht 1Ur MI1t
dem Verlust sel1nes Bischofssitzes, sondern wurde auch lebenslangem
AÄrrest verurteilt.

Die Idee der symphonia bleibt ZW ar 1MmM russischen kirchlichen Den-
ken des Jahrhunderts gegenwartıg, aber S1€E wird inhaltlich reduziert
autf die Protektion der Kirche durch den Zaren und aut die Unter-
stutzung des Staates durch die Kirche. Fur den berühmten Schritftsteller
und „Freidenker“ Alexander Radischtschew A’ Autor der
Ode „Freiheit“, 1St die Idee eiıner symphonia der Mächte mı1t der UJnter-
drückung der Gesellschaft verbunden.?

Textauszug:
Betrachten WIr den weıten Raum,

scChwacher TIThron uns Knechtschaftft lehrt.
Städtische Macht, 1mM Untrieden kaum,
der Gottheit Bild 1mM Zaren ehrt
Des Zaren Macht den Glauben beschützt,
der Glaube ZULT.: Machterhaltung nutzt;



Wiährend der synodalen Periode verstärkt sich die Sakralisierung der
Zarenmacht in Russland erheblich:;: die Vorstellung VO einem esonde-
C141 Charisma des Zaren als eines Gesalbten (zottes 1St für die synodale
Gottesdiensttradition charakteristisch und erd auch VO religiösen Be-
wusstsein des Volkes weitgehend akzeptiert.

Unter dem FEinfluss der westeuropäischen TIradition beginnt InNnan die
symphonta 1mM Jahrhundert nıiıcht als die Gleichheit VO weltlicher und
kirchlicher Macht behandeln, sondern als eın bestimmtes Modell der

gegenseltigen Beziehungen VO Kirche
Wihrend der synodalen Periode Der- un Staat. Die Entwicklung der Jurist1-
starkt sıch die Sakralisierung der 7a- schen und kirchenrechtlichen Wissen-
renmacht erheblich. schaft 1in Russland führt se1lt der Hältte

des Jahrhunderts Z Suche ach
adäquaten Modellen VO Wechselbeziehungen zwischen Kirche und
Staat. Die Arbeiten russischer Experten jener Zeit W1e€ Pawlow,
Berdnikow un: SUWOroOWwW bieten eiıne ernsthafte Analyse und Kri-
tik der bis dahin 1in Kuropa ex1istenten 5Systeme VO Wechselbeziehungen
zwischen Kirche un Staat. SUWOrOW schrieh darüber, a4aSss die
symphontia VO Kirche und Staat 1in Russland LLUT 1m Sinne der Selbst-
ständigkeit un der Homogenitat zweler Ordnungen, der kirchlichen
und der staatlichen, un 1mM Sinne gemeinsamer Beziehungen un Ver-
trage zwischen den Urganen dieser un jener Ordnung der ber-
STeCeN Leitung eines Machtträgers möglich se1

Die revolutionären Ereignisse VO 1905 die Herausgabe eines Manı-
festes FABBE Gewissenstreiheit 1n Russland und die Einrichtung einer
überkonftessionellen Staatsduma als Urgan der Staatsverwaltung akti-
vierten d1e russische kirchliche Offentlichkeit 1n bedeutsamer Weise; s1e
wurden Zr Impuls einer vorkonziliaren Bewegung, d1e der 17O=
SUNgs einer „Rückkehr Z kanonischen Struktur“ verlief. In der Kirche
begann eine breite Beratung notwendiger kirchlicher Reformen, die sich
1in den Materialien der vorkonziliaren Versammlung widerspiegelte. Ju
riısten und Kirchenrechtsfachleute versuchten bei der Beratung der Not-
wendigkeit VO Veränderungen des Kirchenstatus mehrmals, sich den
Text der Novelle als eın Modell VO Wechselbeziehungen zwischen
Kirche un Staat ZUuNutZe machen.

ihr Bund das Volk Boden reifßt;
e1ns 1st CD, die Vernunft schweißen,
das and’re: die Freiheit niederreißen:
99 aller Nutzen”, Ww1€ heißt



V

In dieser /eit wurde in den weltlichen demokratischen reisen die Frage
ach d€l' ] rennung der Kirche VO Staat gestellt. Diese Frage versuchten
die Mitglieder der / weiten Kommission der Staatsduma 1MmM Jahre 1907
aufzuwerten. Die Idee eıner Irennung stie{ß 1n monarchistischen reisen
auf Emporung; S1€ betrachteten das als
eine Untergrabung gerade des Prinzips eıt der ”Zzayeıten Häalfte des Jahr-der mıt religiösem Charakter versehenen hunderts zuurde ın den zweltlichen de-
Selbstherrschaft (Autokratie). Die Feb- mokratischen reısen die rage ach
ruarrevolution 1917 wurde VO einem der Irennung der Kirche “O Staat
beträchtlichen Teil der „weißen“ (Je1lst- gestellt.
lichkeit* teilnahmsvoll begrüßßt. Auf dem
allrussischen Kongress der Geistlichkeit un: der Laien; der 1mM Juni 191
1in Moskau stattiand, hie{(ß 1mM Vortrag Strushenzows: „ \Wir halten
den auf einer allgemeinen Gleichberechtigung gegründeten wahrhaft
demokratischen Aufbau des Staates einem Verständnis VO der mensch-
lichen Persönlichkeit, WwW1e€e das Christentum verkündet, dem sich auf
die Gleichheit der Menschen VOT (5Off gründenden Prinzip der
Katholizität (sobornost”) für mehr entsprechend.“ Die Diskussionen
ber den rechtlichen Status der Kirche 1im Staat und die Möglichkeiten
ihrer freien Existenz wurden auf dem vorkonziliaren Rat tortgesetzt,
erstmals die Formel „Freie Kirche 1ı Rechtsstaat“ aufgestellt wurde un:
Metropolit Anton1] (Stadnizkij) bemerkte, A4SSs die „Symphonta, die A4aUS

dem byzantinischen 5System übernommen worden Wal, nicht ZU

Gleichgewicht geführt hat, sondern zurUnterjochung der Kirche durch
den Staat“. Die Erörterung des rechtlichen Status der Kirche erfolgte auft
den Versammlungen des Landeskonzils 1m November/Dezember 191 E
und iın vielem TeENAFTE CS die Teilnehmer des Konzils, deren Mehrheit
nicht die Unumkehrbarkeit der 1mM Lande geschehenen politischen
Veränderungen glaubte der weiterhin VEeELTAHUTETE; Russland werde sich

einem Rechtsstaat entwickeln. In dem auf dem Konzil ANSCHOIMNIMMNE-
HE  a Beschluss „UÜber die rechtliche Lage der Orthodoxen Russischen
Kirche“ W ar der Verzicht auf den Gebrauch der Formel „Symphonia“

emeınt sind hier verkürzt ausgedrückt die Anhänger eines demokratischen
Wandels 1mM Russland 1m Gegensatz „roten“ Kräften, den Anhängern Lenins,
die dann 1n der Oktoberrevolution 1917 dle Macht sich rissen (Anm Redaktion).
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ebenso LECU W1€ die Deklaration kirchlicher Existenzmöglichkeiten 1n
einer beliebigen Staatstorm.

Es 1St anzumerken, CS die Diskussion Beginn des Jahrhun-
derts breiten kirchlichen reisen unbekannt blieb und ihre eilnehmer
entweder Russland verlassen hatten (wıe Bulgakow) der ermordet
wurden (wıe Galachow un Beneschewitsch). [)as Dekret ber
die Trennung der Kirche VO Staat (23 Januar widersprach dem
Beschluss des kirchlichen Konzils, und die Cr Macht diktierte der Kıir-
che streng nicht LLUT ihren rechtlichen Status, sondern auch das innere
Leben, hne Rücksicht auf die Reaktion der Gläubigen die deklarierte
Irennung Wr durchaus nicht geschehen.

Erst 1n den neunzıger Jahren des Jahrhunderts erwarb die Kirche
1n der VO Neuem das Recht, ihre Stimme erheben, und
der Suche ach adäquaten Modellen begann wieder das 'Thema sympho-
NL1a ertonen, das ın der „Sozialdoktrin“ der Russischen Orthodoxen
Kirche A4US dem Jahr 2006 die Charakteristik einer „idealen“ orm erhal-
ten hat.> Unter den gegenwartıgen Bedingungen hat dle Formel Justini-
A41ls einen D} ergänzenden Klang: In Russland wird s1e einem
Argument ZUgZUNSIEN der Wiedererrichtung der Monarchie. In den
Ländern der GS führt die Gerichtetheit auf eine symphonta mıiıt den
Mächten 7ZABAG Autokephalie. ber paradoxerweise entspricht die Formel
1mM Ganzen der gegenwartıgen Tendenz einer Annäherung der erIr-
schenden russischen Nomenklatura die Keprasentanten der irchli-
chen Hierarchie. In Rechenschafttsberichten Aaus den Diözesen ann INa  .

heute die tolgenden Worte lesen: „Alle gebietsbezogenen Ma{fß$nahmen
verlaufen 1n harmonischer symphonta der orthodoxen Kirche un:! der
weltlichen Macht, allen Mafßnahmen nımmt der Chef der Gebietsver-
waltung gemeinsam mı1t dem Propst te1l Nicht einmal das Gedenken
die Verfolgungen der Kirche StOTrt den Bund der Mächte.

Aus dem Russischen übersetzt “OoN Friedemann Kluge.
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